
 
  

 
 
 
Jahrgang 17 Nr. 9 17.03. 2010 
 
 
 

Bekanntmachung der 
 
 
 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 618/1B „Am 
Kreuzeck“ 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin hat in seiner Sitzung am 03.03.2010 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 618/1B „Am Kreuzeck“ 
gemäß den §§ 7 und 41 GO NRW und des § 10 BauGB als Satzung 
beschlossen, sowie die Begründung hierzu. 
 
Der Geltungsbereich umfasst das Gebiet in der Gemarkung Nie-
derpleis, Flur 4, zwischen Tannenweg, Alte Heerstraße und der Straße 
Am Kreuzeck, die südliche Grenze verläuft entlang der südlichen 
Grenzen der Flurstücke 3968, 3807 und 1524. 
 
Der betreffende Bereich ist im nachfolgend abgedruckten Kartenaus-
schnitt (Katasteramt Siegburg, Deutsche Grundkarte 1:5000, GDK 
Nr. 5, Kontroll-Nr. SU 2005 22 – Landesvermessungsamt Bonn, 2290-
2005) dargestellt.  
 
 

 
 
Der vorgenannte Bebauungsplan kann einschließlich Begründung 
während der Dienststunden 
 
Montags 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
dienstags bis donnerstags  8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr  
freitags 8.30 bis 12.00 Uhr 
 
im Fachbereich 6/30 - Bauaufsicht - 53757 Sankt Augustin, Markt 1, 
2. Obergeschoss, Zimmer 210, eingesehen werden. 
 
Hinweise: 
 
1. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 

Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 24.06.2008 (GV NRW, S. 514) kann gegen die Satzungen 

nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,  
c) der Bürgermeister hat die Ratsbeschlüsse vorher beanstandet 

oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
2. Es wird darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Verletzung der 

in § 214 Abs. 1, Satz 1 Nr.1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31.07.2009 
(BGBl. I., S. 2585) bezeichneten Verfahrens und Formvorschriften, 
sowie eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes dann unbeacht-
lich ist, wenn sie gemäß § 215 BauGB nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 

 
Unbeachtlich werden nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht ebenfalls innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt gel-
tend gemacht worden sind. 
 
Entsprechendes gilt, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a (Bebau-
ungspläne die im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
aufgestellt wurden) beachtlich sind. 

 
3. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des 

BauGB über die Entschädigung der durch den Bebauungsplan 
eingetretenen Vermögensnachteile sowie die Fälligkeit und das Er-
löschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hiermit 
hingewiesen. 

 
4. Ort und Zeit der Einsichtnahme sowie die auf Grund des Bauge-

setzbuches und der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 618/1B „Am Kreuzeck“ in Kraft. 
 
 
Sankt Augustin, den 08.03.2010 Klaus Schumacher, Bürgermeister 


